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Ubersichtiberdie Gesetzgebung desJahres1949

Von Dr. G. Roos,
Privatdozent an der Universitit Bern

I. Verfassungsrecht

1. Der bedeutsamste Erlal des Jahres 1949, dessen Aus-
wirkungen auf das politische Leben der Eidgenossenschaft
noch nicht in allen Teilen zu iiberblicken sind, ist wohl der
BundesbeschluB vom 11. September, durch den
Art. 89 Abs. 3 der Bundesverfassung aufgehoben und
durch einen neuen Art. 89" ersetzt worden ist. Diese
Abédnderung der Bundesverfassung geht auf ein Volksbe-
gehren vom Jahre 1946 zuriick und wurde in der Volksab-
stimmung — entgegen der Empfehlung auf Verwerfung
durch den Bundesrat und die eidgendssischen Réite — mit
dem knappen Mehr von 280 755 gegen 272 599 Stimmen
und 127 gegen 91%. Standestimmen angenommen.

Die neue Verfassungsbestimmung bringt einen weitern
Ausbau der direkten Demokratie, indem das Referendum
nunmehr auch gegeniiber den bisher dem Referendum ent-
zogenen dringlichen Bundesbeschliissen allgemeinverbind-
licher Natur eingerdumt wird. Fiir die Dringlicherkldrung
ist die Mehrheit aller Mitglieder in jedem der beiden Rite
erforderlich; ferner mufBl die Giltigkeitsdauer des Be-
schlusses beschriankt werden. Beides entspricht der bishe-
rigen Regelung. Der BeschluB3 tritt zwar sofort in Kraft.
Wird aber nachtriglich das Referendum ergriffen, so fallt
der Beschlul3 nach Ablauf eines Jahres dahin, wenn er
nicht innerhalb dieser Frist vom Volk gutgeheillen worden
ist; in diesem Falle kann er auch nicht erneuerl werden.

Eine eigentliche Crux bildet indessen Abs. 3 des neuen
Art. 89 der versucht, auch diejenigen Fille zu erfassen,
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wo sich der sofort in Kraft gesetzte Bundesbeschluf3 nicht
auf die Verfassung stiitzt. Ein solcher Beschluf3l muf3 binnen
einem Jahr, wie eine Verfassungséinderung, von Volk und
Stinden genehmigt werden; andernfalls tritt er nach Ab-
lauf eines Jahres aufler Kraft und kann nicht mehr erneuert
werden. In Juristenkreisen gehen die Auffassungen iiber
die Bedeutung dieser Bestimmung weit auseinander. Die
einen wollen in 1hr eine Art Notrechtsbestimmung erblik-
ken, wihrend die andern diese Auffassung ablehnen. Es
wiirde den Rahmen dieser Ubersicht sprengen, wenn an
dieser Stelle auch nur die wichtigsten Fragen beriihrt wiir-
den, welche die neue Verfassungsbestimmung hervorge-
rufen hat und die unbedingt eine Abklirung erheischen. In
dieser Zeitschrift hat bereits Hans Marti, Privatdozent an
der Universitdt Bern, die Problematik der neuen Vor-
schrift und die in ihr liegenden Widerspriiche heraus-
gestelltl. Mit ihm darf man jedenfalls sagen, dal} unsere
schweizerische Demokratie seit dem 11. September 1949
nicht einfacher, sondern komplizierter geworden ist. Es ist
zu hoffen, dall die Praxis doch einigermallen mit den im
neuen Verfassungsartikel selber liegenden Widerspriichen
fertig wird, die neue Verfassungsbestimmung, wie es den
Initianten vorgeschwebt hat, den Rechtsstaat stirkt und
die durch sie heraufbeschworene Gefahr gebannt werden
kann, dal} sie gegenteils zu einer Schwichung der Verfas-
sungstreue fiihrt.

2. MitBRB vom 23. Dezember 1949 iiber Wieder-
herstellung der Freiziigigkeit hob der Bundesrat im
Zuge des Abbaues der notrechtlichen Vorschriften die Be-
schrankungen der Freiziigigkeit auf 31. Oktober 1950 auf.
Die Wiederherstellung der Niederlassungsfreiheit ist aller-
dings noch nicht vollstindig; den Kantonen wurde viel-
mehr noch die Befugnis eingerdumt, den von auswérts zu-
ziehenden Personen Beschrinkungen in der Zahl der Wohn-
rdume aufzuerlegen.

1 Vgl. oben S. 165 {f.
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II. Zivilrecht

Das Obligationenrecht erfuhr im Berichtsjahr zwei
wichtige Abidnderungen und Ergidnzungen.

Durch BG vom 4. Februar 1949 iber den Agen-
turvertrag wurde der Agenturvertrag, der bis dahin im
Obligationenrecht nicht erwihnt, aber in der Rechtspre-
chung als besondere Vertragsart anerkannt worden war,
eingehend normiert. Die Bestimmungen wurden, wie es der
Natur des Vertrages entspricht, als neuer (vierter) Ab-
schnitt dem 13. Titel des Obligationenrechts iiber den Auf-
trag eingegliedert, und zwar als Art. 418 a bis v. Zur Haupt-
sache faBlt das Gesetz, wie der Bundesrat in seiner Bot-
schaft selber betont, die Ergebnisse der Gerichtspraxis eines
halben Jahrhunderts zusammen, unter Anpassung an die
Erfordernisse der Gegenwart. Das Gesetz entspricht dem
Zuge unserer Zeit, die sich vor allem Fragen des Arbeits-
rechts gegeniibergestellt sieht. Es umschreibt eingehend die
Pflichten und Anspriiche des Agenten, die Pflichten des
Auftraggebers und die Beendigung des Agenturverhéltnisses
infolge Todes der einen oder andern Vertragspartei, Zeit-
ablaufs, ordentlicher Kiindigung und infolge Auflésung aus
wichtigen Griinden. Die Forderungen des Agenten aus den
letzten zwolf Monaten vor der Konkurser6ffnung wurden
zudem mit einem Konkursprivileg dritter Klasse ausge-
stattet. Auch dieses Gesetz erfuhr bereits eine Wiirdigung
in dieser Zeitschrift durch Konrad Fehr, Privatdozent in
Ziirich2. Das Gesetz wurde auf 1. Januar 1950 in Kraft
gesetzt.

Durch BG vom 1. April 1949 betreffend Abén-
derung der Vorschriften des Obligationenrechts
iiber die Gldubigergemeinschaft bei Anleihens-
obligationen wurden die Bestimmungen des zweiten Ab-
schnitts des 34. Titels des Obligationenrechts iiber die
Glaubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen neu ge-
faBt (Art. 1157 bis 1186). Die urspriinglichen Vorschriften

2 Vgl. oben S.1ff.
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des Gesetzes sind nie in Kraft gesetzt worden; sie waren
auf normale, seit dem Inkrafttreten der revidierten Titel
XXIV bis XXXIII des Obligationenrechts nie mehr ein-
getretene und auf lange Sicht nicht mehr wiederkehrende
Verhiiltnisse zugeschnitten. Damit haben auf Anfang dieses
Jahrhunderts zuriickgehende Bemiihungen, die Rechts-
stellung der Gliubiger bei Anleihensobligationen gesetz-
lich zu ordnen, ihren Abschlufl gefunden; bis dahin galt
immer noch die Verordnung des Bundesrates vom 20. Fe-
bruar 1918 betreffend die Glaubigergemeinschaft bei An-
lethensobligationen, die sich auf Notrecht aus dem ersten
Weltkrieg 1914—1918 stiitzte. Auch dieser neue Abschnitt
des Obligationenrechts ist am 1. Januar 1950 in Kraft ge-
treten. In Ausfithrung von Art. 1169 OR hat der Bundes-
rat ferner am 9. Dezember 1949 in einer Verordnung das
Verfahren geregelt.

ITI. Bundesrechtspilege, Sehuldbetreibungs- und Konkurs-
recht

Der Gesetzesband 1949 enthilt keine besonders hervor-
zuhebenden Erlasse aus diesem Gebiete. Betreffend die
Rechtspflege in Militarversicherungssachen sei auf Ab-
schnitt V unten verwiesen.

IV. Strairecht und StraiprozeBrecht

Auch auf diesen Rechtsgebieten sind keine neuen ins
Gewicht fallende Vorschriften erlassen worden.

V. Verwaltungsrecht
1. Militarwesen

Durch Bundesgesetz vom 1. April 1949 iiber die
Abédnderung der Militdrorganisation wurde die Mi-
litarorganisation in wesentlichen Punkten abgeindert. Die
Revision bezieht sich auf die Heeresklassen (Auszug, Land-
wehr und Landsturm), die Ausbildungsdienste der Trup-
penverbiinde und auf den Aktivdienst.
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An der Spitze steht der Grundsatz, dal3 jeder Schweizer
wehrpflichtig ist. Die Wehrpflicht beginnt mit dem 20.
und endet mit dem vollendeten 60. Altersjahr. Die Wehr-
pflicht ist durch personliche Dienstleistung im Militar
oder im Hilfsdienst zu erfiillen; wer die Wehrpflicht nicht
personlich erfiillen kann, hat den Militarpflichtersatz zu
leisten.

Der Auszug besteht aus den diensttauglichen Wehr-
pflichtigen bis zum 36., die Landwehr aus -denjenigen des
37. bis zum 48. und der Landsturm aus denjenigen des
49. bis zum 60. Altersjahr.

Aufgabe des Heeres ist die Behauptung der Unabhin-
gigkeit des Vaterlandes gegen auflen und die Handhabung
von Ruhe und Ordnung im Innern. Der Aktivdienst um-
faBt sowohl den Dienst im Zustand der bewaffneten Neutra-
litat als auch den Kriegs- und Ordnungsdienst. Im Kriege
sind alle Schweizer verpflichtet, ihre Person zur Verfiigung
des Landes zu stellen.

Sobald ein grioBeres Truppenaufgebot zum Schutze der
Neutralitit und der Unabhédngigkeit in Aussicht steht oder
angeordnet ist, wihlt die Bundesversammlung den General
als Oberbefehlshaber der Armee. Der Bundesrat bleibt aber
die oberste vollziehende und leitende Behorde; er be-
stimmt die vom Heere zu erfiillenden Aufgaben; insbe-
sondere entscheidet im Zustand der bewaffneten Neutra-
litit, auf Antrag des Generals, der Bundesrat iiber die
Truppenaufgebote.

In Kriegszeiten dagegen verfiigt der General nach freiem
Ermessen iiber alle zur Erfiillung seines Auftrages notwen-
digen personellen und materiellen Streitmittel des Landes.

Im weitern wird der Anspruch des Wehrmannes auf
angemessenen Ersatz des Lohn- und Verdienstausfalls bei
Militardienst gesetzlich verankert. Die nédhere Regelung
bleibt einem besondern Bundesgesetz vorbehalten.

AuBlerdem wurden die Beférderungsverordnung
(V iiber die Beforderung im Heere vom 6. September 1949),
die Bekleidungsverordnung (V iiber die Bekleidung

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 69. 29
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der schweizerischen Armee vom 8. Marz 1949) und das
Verwaltungsreglement der Armee (BB iiber die Ver-
waltung der schweizerischen Armee vom 30. Mérz 1949;
BRB vom 22. August 1949 iiber die Verwaltung der
schweizerischen Armee) neu erlassen.

Von Grund auf wurde durch BG vom 20. September
1949 iiber die Militdrversicherung die Militdrversi-
cherung neu geordnet. Klagen der Anspruchsberechtigten
werden erstinstanzlich nicht mehr durch die eidgendssische
Militarpensionskommission, sondern durch die kantonalen
Versicherungsgerichte entschieden; in zweiter und letzter
Instanz entscheidet wie bisher das eidgenodssische Versi-
cherungsgericht. Das Verfahren ist grundsitzlich kostenlos
(vgl. ferner V vom 22. Dezember 1949 iiber die Organisa-
tion und das Verfahren des Eidg. Versicherungsgerichtes
in Militarversicherungssachen). Dieser Ausbau des Rechts-
schutzes des verunfallten oder erkrankten Wehrmannes
ist erfreulich.

2. Beamtenrecht

Durch das BG vom 24. Juni 1949 betreffend Ab-
anderungen des BG iiber das Dienstverhéaltnis der
Bundesbeamten wurden die Lohne des Bundespersonals
dem heutigen Geldwert entsprechend stabilisiert; immerhin
wurde noch ein Teil der Besoldung (1/11) als Teuerungs-
zulage erklart. Gegen das Gesetz wurde das Referendum
ergriffen; seine Annahme durch das Volk in der Volksab-
stimmung vom 11. Dezember 1949 bedingte eine Anpas-
sung weiterer beamtenrechtlicher Erlasse (Beamtenord-
nung I und II, Angestelltenordnung, Lohnordnungen I und
II, alle gemd BRB vom 19. Dezember 1950).

3. Finanzrecht

In Anwendung des neuen Art. 89 Abs. 3 BV erlieB
die Bundesversammlung am 21. Dezember 1949 bereits
einen BB betreffend die Ubergangsordnung des
Finanzhaushaltes des Bundes (Finanzordnung 1950
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und 1951), welcher nach Ablauf eines Jahres dahinfillt,
wenn er nicht innerhalb dieser Frist von Volk und Stéinden
angenommen wird. Die Zeit soll genutzt werden, um eine
neue Verfassungsvorlage auszuarbeiten und im Verlaufe
des Jahres 1950 Volk und Stédnden zu unterbreiten.

4. Kulturpflege

Der bereits in der letztjahrigen Ubersicht erwiithnte
BRB vom 16. Juni 1947 zum Schutze des schwei-
zerischen Buchverlages gegen Uberfremdung
multe nochmals verlingert werden, und zwar bis 31. De-
zember 1951 (BRB vom 27. Dezember 1949).

Gestiitzt auf den BB vom 28. April 1938 iitber die
Schaffung einer schweizerischen Filmkammer er-
lie} der Bundesrat am 24. Mai 1949 cin neues Organisa-
tionsreglement fiir diese Institution.

Mit BB vom 28. September 1949 errichtete der
Bund die Stiftung «Pro Helvetia»; Zweck dieser Stif-
tung ist die Erhaltung schweizerischen Kulturbesitzes und
die Wahrung der geistigen und kulturellen Eigenart des
Landes. AuBer einem unantastbaren Stiftungsvermogen
von 100 000 Fr. sichert der Bund der Stiftung einen jihr-
lichen Beitrag von mindestens 600 000 Fr. zu. Zu der mili-
tarischen und wirtschaftlichen Landesverteidigung wurde
damit auch ein Hort der kulturellen Landesverteidigung
geschaffen.

5. Fremdenpolizel

Durch BG vom 8. Oktober 1948 wurden einige Be-
stimmungen des BG iber Aufenthalt und Nieder-
lassung der Ausldnder abgeindert; anschliefend er-
lie} der Bundesrat eine neue Vollziehungsverordnung
zum BG dber Aufenthalt und Niederlassung der Auslinder
(vom 1. Méirz 1949).

6. Verkehrswesen

Auf diesem Gebiete wéren zu erwidhnen das BG vom
11. Mérz 1948 iiber den Transport auf Eisenbahnen und
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Schiffen, das das bisherige Gesetz von 1893 ersetzt, und
das neue vom Bundesrat erlassene Transportreglement
(vom 24. Juni 1949).

VI. Wirtschafts- und Sozialrecht

1. Industrie und Gewerbe

Durch BG vom 1. April 1949 wurde das BG iiber
MaBl und Gewicht abgeiindert im Sinne genauerer Um-
schreibungen verschiedener Malleinheiten fiir die Zeit, fir
Kraft, Arbeit und Leistung, elektrische Groflen und Tem-
peratur.

Der BB vom 24. Juni 1949 iber die Bewilli-
gungspflicht fiir die Er6ffnung und Erweiterung
von Gasthofen iiberfithrt die bisherige notrechtliche
Regelung in das ordentliche Recht. Die Bewilligungspflicht
ist beschriankt auf die Erdffnung und Erweiterung von
Gasthofen in den Fremdenverkehrsgebieten; letztere sind
umschrieben worden im BRB vom 29. November 1949.

Mit BB vom 22. Juni 1949 beschlo3 die Bundesver-
sammlung, die gewerblichen Biirgschaftsgenossen-
schaften durch Beitrige an die Verwaltungskosten und
teilweise Ubernahme von Biirgschaftsverlusten zu unter-
stiitzen.

2. Landwirtschaft

Die Geltungsdauer desBRB vom 25. Marz 1946 iiber
MafBnahmen zum Schutz der Pachter mullte noch-
mals bis Ende 1950 verldngert werden, da die Beratungen
in den eidgendssischen Réten iiber das neue BG zur Erhal-
tung des béuerlichen Grundbesitzes noch nicht abge-
schlossen werden konnten. (BRB vom 28. Dezember 1949.)

3. Arbeitsrecht

Die Gﬁltigkeitédauer des BB vom 23. Juni 1943
itber die Allgemeinverbindlicherklarung von Ge-
samtarbeitsvertrigen wurde bis zum 31. Dezember
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1951 verlangert (BB vom 8. Oktober 1948). Der Bundesrat
erliel hiezu am 8. Marz 1949 eine neue Vollzugsver-
ordnung.

Durch BG vom 1. April 1949 iiber die Beschran-
kung der Kiindigung von Anstellungsverhalt-
nissen bei Militardienst wurde verboten, ein Anstel-
lungsverhéltnis wegen Militirdienstes des Arbeitnehmers
zu kiindigen; aullerdem besteht ein Kiindigungsschutz
wihrend des Militdrdienstes des Arbeitnehmers und in den
auf die Entlassung folgenden vierzehn Tagen.

Die Kantone haben fiir ein beschleunigtes und unent-
geltliches Verfahren zu sorgen; Kosten kénnen einer Partei
nur bei mutwilliger ProzeBfiihrung auferlegt werden.

Es scheint, da3 nun in allen sozial- und arbeitsrecht-
lichen Gesetzen die Unentgeltlichkeit der ProzeBfiihrung
zum Grundsatz erhoben werden soll. Der Gesetzgeber lie3
sich dabei von an sich achtenswerten sozialen Uberle-
gungen leiten und meinte es sicherlich gut; der Praktiker
mull dem Grundsatz der Unentgeltlichkeit der ProzeB-
fiithrung jedoch skeptisch gegeniiberstehen. Wie es sich
bereits bei Streitigkeiten aus der Alters- und Hinterblie-
benenversicherung gezeigt hat, besteht bei dieser Kosten-
regelung die Gefahr einer Uberbeanspruchung der zu-
stindigen Behorden.

In Aufhebung des Art. 32 des BG vom 18. Juni 1944/
27. Juni 1919 betreffend die Arbeit in den Fabriken regelt
nunmehr das BG vom 12. Februar 1949 iiber die
eidgenossische Einigungsstelle zur Beilegung von
kollektiven Arbeitsstreitigkeiten das KEinigungs-
und gegebenenfalls das Schiedsverfahren vor der eidge-
nossischen Einigungsstelle, der die Aufgabe zukommt,
Kollektivstreitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern iiber das Arbeitsverhiltnis, die iiber die Grenzen
eines Kantons hinausreichen, zu schlichten. Wéahrend der
Dauer des Einigungs- oder Schiedsverfahrens besteht fiir
die beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer und deren
Verbédnde die Pflicht, den Frieden zu wahren. Die Eini-
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gungsstelle wird vom Eidgendossischen Volkswirtschafts-
departement von Fall zu Fall aus einem Obmann und zwel
Beisitzern zusammengestellt; die Obménner und Beisitzer
werden zum voraus vom Bundesrat gewdhlt, wobei fiir die
Ernennung der Beisitzer den Spitzenverbéinden der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer ein Vorschlagsrecht zukommt.
In Ausfithrung von Art. 31bis Abs. 2 BV erlieBen die
eidgenossischen Réte am 12. Februar 1949 einen BB iber
die Heimarbeit. Der Bund will damit die Heimarbeit
fordern, sofern sie von sozialer oder staatspolitischer Be-
deutung ist und insbesondere der Gebirgsbevilkerung Ver-
dienst bringt. Die nidhern Vorschriften sind in einer Aus-
fithrungsverordnung des Bundesrates vom 28. Juni 1949
enthalten. Mit BB vom 22, Juni 1949 iiber die Aus-
richtungvon Familienzulagen an landwirtschaft-
liche Arbeitnehmer und Gebirgsbauern will der
Bund mithelfen, die Lage der landwirtschaftlichen Arbeit-
nehmer und der Gebirgsbauern zu heben und so der Land-
flucht und Entvolkerung der Gebirgstéler entgegenzutreten.

VII. Interkantonales und internationales Recht

Eine Reihe von Kantonen schlossen am 10. Dezember
1948 ein Konkordat iiber den AusschluBl von
Steuerabkommen ab, das am 26. September 1949 vom
Bundesrat genehmigt wurde. Dem Konkordat gehorten von
Anfang an die Kantone Ziirich, Bern, Glarus, Frei-
burg, Basel-Stadt, Baselland, Schaffhausen, Ap-
penzell I.-Rh., St.-Gallen, Aargau, Thurgau und
Neuenburg; im Berichtsjahr trat ithm noch der Kanton
Solothurn bei. Dieses Konkordat will dem unwiirdigen
Steuerschacher unter den Kantonen, um finanzkraftige
Personen oder Unternehmungen in ihr Gebiet zu ziehen,
ein Ende setzen. Die Konkordatskantone haben durch den
Abschluf} des Konkordats staatsméannische Einsicht be-
wiesen; es ist zu hoffen, daBB diese Einsicht auch in den
andern Kantonen durchbricht und mit der Zeit alle Kan-
tone dem Konkordat beitreten.
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Dem Konkordat iiber die wohnortliche Unter-
stiitzung ist als erster Kanton der franzosischen Schweiz
Neuenburg beigetreten. Der Gedanke der Armenunter-
stiittzung am Wohnort wird wohl mit der Zeit — so hoffen
wir wenigstens — in der ganzen Schweiz Ful} fassen.

Mit BB vom 5. Oktober 1948 trat die Schweiz ferner
dem internationalen Abkommen zur Bekampfung
der Falschmiinzerei, mit BBeschliissen vom 7. Ok-
tober 1948 dem Weltnachrichtenvertrag und dem
Abkommen iiber die europédische wirtschaftliche
Zusammenarbeit, mit BB vom 8. Dezember 1948
der Verfassung der Organisation der Vereinigten
Nationen fiir Erziehung,Wissenschaft und Kunst,
mit BB vom 17. Juni 1949 dem internationalen
Weizenabkommen und schlieBlich mit BB vom 26.
Oktober 1949 dem Abkommen iiber die Siche-
rungsbeschlagnahme von Luftfahrzeugen bei.






	Übersicht über die Gesetzgebung des Jahres 1949

